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Sammeln erster Informationen über den Auslandsaufenthalt: 

□ International Office (Homepage, Infoveranstaltungen, individuelle (online) Bera-

tungsgespräche) 

□ Aktuelle Liste der Erasmus+ Partnerhochschulen auf der AAU-Homepage 

□ Webseiten der Erasmus+ Partnerhochschulen 

□ Gespräch mit zuständigen Studienprogrammleiter:innnen (SPL) und akademischen 

Koordinator:innen 

□ Kontakt mit ehemaligen Erasmus+ Outgoing Studierenden und Erasmus+ Incoming Stu-

dierende an der AAU 

□ Kosten kalkulieren: Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten im pot. Gastland und wie 

hoch ist das Erasmus+ Stipendium? 

 

Voraussetzungen für eine Bewerbung um einen Erasmus+ Studienaufenthalt: 

□ Als ordentliche:r Studierende:r an der AAU inskribiert 

  

Bewerbungsfristen: 

➔ Bewerbungen für einen Erasmus+ Studienaufenthalt im Winter- oder Sommersemester 

des folgenden Studienjahres sowie für das ganze folgende Studienjahr sind bis zum 1. 

Februar des laufenden Studienjahres einzureichen. 

➔ Restplätze für Erasmus+ Studienaufenthalte im Sommersemester des folgenden Studien-

jahres werden nach Verfügbarkeit der Fördermittel im Rahmen einer Nachfrist im 

Juni/Juli des laufenden Studienjahres ausgeschrieben. 
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1. Schritt: Online Bewerbung via ZEUS/MOBIS (campus.aau.at): 

□ Unter „Meine Anträge“ ➔ „Neuen Antrag stellen“ ➔ „Mobilitätsanträge“ ➔ „Eras-

mus+ Studienaufenthalte einreichen“ 

□ Relevante Informationen eintragen: gewünschte Partnerhochschule (Erst- und Zweit-

wahl), Aufenthaltsdauer, Bankdaten 

□ Online-Antrag mit den notwendigen Bewerbungsunterlagen einreichen: 

□ Motivationsschreiben 

□ Lebenslauf 

□ Studienerfolgsnachweis/Transcript of Records 

□ Learning Agreement (Vorlage auf der Homepage) 

Nach dem Einreichen wird der Antrag für einen Erasmus+ Studienaufenthalt dem Internatio-

nal Office und dem:der zuständigen: Koordinator:in zur weiteren Bearbeitung übermittelt. 

Die Bewerber:innen werden nach Erfüllung der Voraussetzungen und Verfügbarkeit der 

Plätze nominiert. Die Information über das Ergebnis durch die AAU erfolgt via E-Mail.  

Hinweis für Mobilitäten ins Herkunftsland 

➔ Prinzipiell gilt, dass die Mobilitäten ins Herkunftsland bei der Vergabe der Mittel niedri-

ger priorisiert werden. Geben Sie im Motivationsschreiben genau an, warum Sie diese Des-

tination ausgewählt haben und welche akademischen Vorteile die Mobilität für Sie hat. 

WICHTIGE Informationen zum Learning Agreement: 

➔ Das Learning Agreement ist zum Zeitpunkt der Bewerbung an der AAU nur von dem:der 

Studierenden zu unterschreiben. 

➔ Während des Erasmus+ Studienaufenthalts ist eine Mindestanzahl an ECTS-AP durch Lehr-

veranstaltungen zu erbringen. Grundsätzlich gilt: Pro Monat des Erasmus+ Aufenthalts sind 

an der Gasthochschule mindestens 3 ECTS-AP zu erbringen, die an der AAU auch anerkannt 

werden müssen. 

➔ Wenn Sie beabsichtigen im Rahmen ihres Erasmus+ Studienaufenthaltes an ihrer Ab-

schlussarbeit zu arbeiten, vereinbaren Sie bitte einen individuellen Beratungstermin im In-

ternational Office. 

https://campus.aau.at/
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2. Schritt: Nach der Nominierung durch den:die Koordinator:in der AAU 

□ Absolvierung des verpflichtenden Beratungsgesprächs mit dem:der zuständigen Eras-

mus+ Programm-Manager:in des International Offices 

□ Bewerbung gemäß dem von der jeweiligen Partnerhochschule vorgeschriebenen Pro-

zess an der Partnerhochschule einreichen  

□ Überprüfung und Ergänzung des Online Learning Agreements (OLA)  

□ Unterzeichnung des Online Learning Agreements durch den:die Studierende:n  

□ Nach der formalen Vorprüfung durch das International Office: Unterzeichnung des 

Online Learning Agreements durch den:die zuständige:n SPL 

□ Unterzeichnung des Online Learning Agreement durch die zuständige Person an der 

Partnerhochschule 

□ Übermittlung einer Kopie des vollständig ausgefüllten und von allen drei Parteien 

(Studierende:r, SPL AAU, zuständige Person an der aufnehmenden Hochschule) un-

terschriebenen OLA an das International Office (outgoing.exchange@aau.at) 

  

Hinweise zu der Bewerbung an der Erasmus+ Partnerhochschule 

➔ Die erforderlichen Bewerbungsdokumente sind je nach Partnerhochschule unterschied-

lich. Bitte lesen Sie die von der Partnerhochschule zur Verfügung gestellten Informatio-

nen sorgfältig durch und halten Sie die genannten Fristen ein. Für Rückfragen zum Be-

werbungsprozess an der Partnerhochschule wenden Sie sich bitte direkt an diese. 

➔ Gehen Sie keine finanziellen Verpflichtungen ein, solange Sie keinen Acceptance Letter 

(Zulassungsbescheid) von der Partnerhochschule erhalten haben! 

Zusätzliche Informationen zum Online Learning Agreement  

➔ Den Link zum vorausgefüllten OLA erhalten Sie per E-Mail. 

➔ Sollte es seitens der Partnerhochschule technisch nicht möglich sein das OLA digital über 

das Erasmus+ Dashboard zu unterzeichnen, lassen Sie es uns umgehend wissen. 

mailto:outgoing.exchange@aau.at
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3. Schritt (INDIVIDUELL): Versicherungen 

Eine Mobilität unter Erasmus+ beinhaltet keinen Versicherungsschutz. Bitte holen Sie selbst-

ständig und rechtzeitig Informationen zur Gültigkeit Ihres Versicherungsschutzes im Ausland 

ein.  

4. Schritt (INDIVIDUELL): Aufenthaltsberechtigungsdokument 

Bitte informieren Sie sich selbstständig und rechtzeitig über im Gastland für Sie geltende 

aufenthaltsrechtliche Vorschriften und allenfalls für den geplanten Studienaufenthalt im 

Gastland erforderliche Aufenthaltsberechtigungsdokumente (Visum, Aufenthaltstitel u.a.). 

5. Schritt (OPTIONAL): Online Language Support (OLS) 

□ Einladung zur Anmeldung im OLS-System erfolgt per E-Mail 

□ Nach erfolgreicher Registrierung geben Sie ins Suchfeld „Placement Test“ ein 

 

6. Schritt NUR für Studienbeihilfebezieher:innen: Studienbeihilfenbehörde kontaktieren 

□ Kontakt mit der Studienbeihilfenbehörde aufnehmen, um die Beihilfe für das Aus-

landsstudium zu beantragen 

 

 

Grant Agreement 

□ Ausstellung des Erasmus+ Grant Agreements durch das International Office und Über-

mittlung des Dokuments an den:die Studierende:n zur Kontrolle 

□ Unterzeichnung des Erasmus+ Grant Agreements durch den:die Studierende:n und das 

International Office vor Beginn des Studienaufenthaltes 

WICHTIG: Fristgerecht den ÖH–Beitrag für das geplante Auslandsemester einzahlen, sonst 

erfolgt automatisch die Exmatrikulation!  

➔ OLS bietet die Möglichkeit, die eigenen Sprachkompetenzen in der Landessprache zu 

testen und einen kostenlosen Online-Kurs in der Landesprache zu absolvieren. 
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Bei Änderung der vorab ausgewählten Lehrveranstaltungen: 

Entsprechende Änderungen des Learning Agreements werden im OLA in der Sektion „Changes 

to the Learning Agreement“ angeführt. 

Änderungen des Learning Agreements müssen bis spätestens fünf Wochen nach Aufenthalts-

beginn von den drei Parteien (Studierende:r, zuständige:r SPL an der AAU und zuständige 

Person an der Partnerhochschule) online unterschrieben werden. 

□ Unterzeichnung des Online Learning Agreements durch den:die Studierende:n  

□ Nach der formalen Vorprüfung durch das International Office: Unterzeichnung des 

Online Learning Agreements durch den:die zuständige:n SPL 

□ Unterzeichnung des Online Learning Agreement durch die zuständige Person an der 

Partnerhochschule 

 

Bei Verlängerungswunsch: 

Verlängerungen sind grundsätzlich je nach Verfügbarkeit der Studienplätze und vorbehaltlich 

des Einverständnisses der Partnerhochschule möglich. Die gewählten Lehrveranstaltungen 

für das Semester der Verlängerung müssen in der Sektion „Changes to the Learning Agree-

ment“ eingetragen werden. 

Bei Verlängerungen des Aufenthaltes von Sommersemester auf Wintersemester muss ein 

neuer Antrag via ZEUS/MOBIS (campus.aau.at) gestellt werden. 

□ E-Mail bis spätestens 1 Monat vor Beginn der Verlängerung an das International Office 

(outgoing.exchange@aau.at) senden 

 

Erasmus+ Aufenthaltsbestätigung: 

□ Erasmus+ Aufenthaltsbestätigung von der zuständigen Person an der Partnerhoch-

schule in der letzten Aufenthaltswoche unterzeichnen und stempeln lassen  

➔ Jegliche Änderungen bezüglich Ihres Auslandsaufenthaltes sind unverzüglich dem Inter-

national Office via outgoing.exchange@aau.at bekanntzugeben. 

mailto:outgoing.exchange@aau.at
mailto:outgoing.exchange@aau.at
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Innerhalb von 4 Wochen nach Beendigung des Erasmus+ Studienaufenthalts: 

□ Aufenthaltsbestätigung im Original im International Office abgeben bzw. gescannte 

Version direkt von der zuständigen Person an der Partnerhochschule an out-

going.exchange@aau.at schicken lassen 

□ Online Learning Agreement (inkl. aller Unterschriften) und Kopie des Transcript of 

Records von der Partnerhochschule an outgoing.exchange@aau.at schicken 

Innerhalb von 2 Monaten: 

□ Antrag auf Anerkennung der im Ausland absolvierten Lehrveranstaltungen anhand des 

originalen Transcript of Records (ToR) im elektronischen Prüfungsbuch (ePB) stellen, 

welches von der Studien- und Prüfungsabteilung bearbeitet wird 

□ Kopie des von der Studienabteilung ausgestellten Anerkennungsbescheides per E-Mail 

an das International Office (outgoing.exchange@aau.at) schicken 

□ EU Survey online ausfüllen (Zugangslink erhalten Sie per E-Mail)  

➔ Der ausständige Zuschuss zum Erasmus+ Aufenthalt kann erst nach Einreichen der Ab-

schlussdokumente und Absolvierung finaler Schritte ausbezahlt werden. Diese umfassen:  

□ Finales Online Learning Agreement 

□ (falls zutreffend:) Änderungen „Changes to the Learning Agreement“  

□ Von der Partnerhochschule unterzeichnete Aufenthaltsbestätigung  

□ Transcript of Records der Partnerhochschule im Original bzw. als Scan direkt von der 

Partnerhochschule an das International Office übermittelt 

□ (falls an einer Abschlussarbeit gearbeitet wurde:) Bestätigung der betreuenden Per-

son  

□ Kopie des Anerkennungsbescheids der AAU 

□ EU Survey ausfüllen und absenden 

➔ Sollte aus Verschulden der:des Studierenden die Anerkennung nicht im erforderlichen 

Ausmaß nachgewiesen werden können, kann es zur Rückforderung des gesamten oder 

eines Teiles des Mobilitätsstipendiums kommen. 

mailto:outgoing.exchange@aau.at
mailto:outgoing.exchange@aau.at
mailto:outgoing.exchange@aau.at
mailto:outgoing.exchange@aau.at
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International Office 

Osttrakt 

Universitätsstraße 65-67 

A-9020 Klagenfurt 

: outgoing.exchange@aau.at  

: +43 463 2700 9264 

: +43 463 2700 9274 

 

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 09:00 bis 11:00 Uhr und nach Vereinbarung 

 

www.aau.at/international (International Office) 

www.campus.aau.at (ZEUS/MOBIS Registrierung „Meine Anträge“) 

www.erasmusplus.at (Agentur für Bildung und Internationalisierung/OeAD) 

www.erasmusplus.at/de/hochschulbildung/studierende-und-graduierte  (Erasmus+ für Stu-

dierende und Graduierte/OeAD) 

www.stipendium.at (Studienbeihilfenbehörde) 

www.aau.at/international/internationales-profil/partneruniversitaeten/ (Aktuelle Liste der 

Partnerhochschulen)  

 

mailto:outgoing.exchange@aau.at
http://www.aau.at/international
http://www.campus.aau.at/
http://www.erasmusplus.at/
http://www.erasmusplus.at/de/hochschulbildung/studierende-und-graduierte
http://www.stipendium.at/
http://www.aau.at/international/internationales-profil/partneruniversitaeten/

